












































































































• 

Jugendwohnheime 

3 Bootshallen 
132 Kinderspielplätze und 

3 sonstige Maßnahmen 

gefördert. 

Rund 900000 DM wurden für eine Anzahl kleinerer Maßnahmen der 
Sportvereine ausgegeben. Nach dem Memorandum des „Goldenen 
Planes" hat damit das Land Rheinland-Pfalz in den Jahren 1961 und 
1962 mehr ausgegeben als ihm zugedacht war. 

Im Jahre 1963 sind aus Landesmitteln für den „Goldenen Plan" vor­
gesehen rund 11,4 Mio DM. Dazu kommen Bundesmittel in Höhe von 
etwa 1 Mio DM. Mit diesen 11,4 Mio DM liegt Rheinland-Pfalz schon 
jetzt rund 400000 DM über der Summe, die es nach dem Memorandum 
zum „Goldenen Plan" im Jahre 1964 aufbringen soll. Dabei ist davon 
auszugehen, daß die Zahlen des „Goldenen Planes" Wunschzahlen sind . 

Die von der CDU geförderten Jugendwohnheime dienen vor allem der 
Unterbringung von Jugendlichen, die aus Gründen der Berufs- und 
Schulausbildung außerhalb des Elternhauses wohnen und außerdem 
der gesellschaftlichen Eingliederung von jugendlichen Flüchtlingen und 
Zuwanderern, die häufig alleinstehend in die Bundesrepublik kommen. 
Für diesen Zweck, einschließlich Neu- und Umbau sowie Erweiterung 
der Ausstattung von Kinder- und Säuglingsheimen, wurden 1961 1, 1 Mio 
DM und 1962 2,4 Mio DM zur Verfügung gestellt. 

Eine gute Jugendpolitik verlangt auch eine zeitgerechte Heimerziehung 
für Kinder und Jugendliche, die durch Versagen des Elternhauses oder 
durch ungünstige Umwelteinflüsse in ihrer Entwicklung gefährdet oder 
verwahrlost sind. 

Die nachfolgende übersieht über die Leistungen des Landes Rheinland­
Pfalz und der CDU für soziale Erfordernisse beweist, daß die hier 
aufgestellten Leitsätze kein leeres Gerede sind, sondern bereits in der 
Vergangenheit einen sehr realen Niederschlag bei der Gestaltung des 
Haushaltsplanes fanden . Dabei wird der Vergleich der Haushalts-
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ansätze des Rechnungsjahres 1963 mit denen des Jahres 1959 deutlich 
zeigen, welche Beachtung und Bedeutung die CDU als verantwortliche 
Regierungspartei den sozialen Belangen schenkt. 

1959 1963 
Zuschüsse an die Wohlfahrts- . 
organisatione.n 865 000 DM 1 232200 DM 

Müttererholungskuren 90 000 DM 200000 DM 

Krankenpflegestationen 150000 DM 400 000 DM 

Altenhilfe -,- 3 375 000 DM 

Förderung der Jugendpflege 565 000 DM 2 525 000 DM 

Förderung der Sportpflege 85 000 DM 2 500 000 DM 

Kinderspielplätze -,- 500 000 DM 

Zuschüsse für Jugendherbergen 
und Wandern 500000 DM 1300000 DM 

Zuschüsse für Heime, die der 
Jugendwohlfahrt dienen 120 000 DM 2 000 000 DM 

Kindergärten 550 000 DM 3110 000 DM 

Maßnahmen zum Schutz der Jugend 
in der Offentlichkeit 20000 DM 60 000 DM 

Erzieh u ngsberatu ngsste l len 40000 DM 120 000 DM 

Zuschüsse für Kinder- und 
Jugenderholung 650000 DM 1 105 000 DM 
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Die Gesundheitspolitik der CDU 

Ziel der CDU-Gesundheitspolitik ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, 
mit denen der Einzelne alles Notwendige zur Pflege, Erhaltung und 
Wiederherstellung seiner Gesundheit tun kann. Die Verantwortung des 
Staates muß mit der Verantwortung des Einzelnen abgestimmt werden. 
Wenn die individuelle Verantwortung überfordert wird und vor allem 
gesundheitliche Schäden von außen auftreten, dann hat der Staat das 
Recht und die Pflicht, von sich aus tätig zu werden. 

Die Gesundheitspolitik der CDU geht von der Tatsache aus, daß die 
Gesundheit des Staatsbürgers zu den wesentlichen Voraussetzungen 

nicht nur einer leistungsfähigen Volkswirtschaft, sondern auch der Kultur 
und des sozialen Friedens gehört. 

Zum Schutz vor Krankheiten hat die CDU im Land und Bund zahlreiche 
Gesetze und Verordnungen erlassen; davon seien nur einige aufgeführt: 

Bundesseuchengesetz Das Bundesseuchengesetz garantiert eine hygienisch einwandfreie 
Trink- und Gebrauchswasserversorgung, schreibt die gesundheitliche 
Überwachung aller in Lebensmittelbetrieben beschäftigten Personen 

vor, entspricht den Erkenntnissen moderner Seuchenbekämpfung und 
regelt die Abfallbeseitigung und Schädlingsbekämpfung. 

Lebensmittelgesetz Das Lebensmittelgesetz verbietet grundsätzlich chemische Zusätze zu 
den Lebensmitteln. 

Arzneimittelgesetz Dieses Gesetz regelt Herstellung, Zulassung und Überwachung von 
Arzneimitteln. 

Jugendarbeitsschutzgesetz Das J ugendarbeitsschutzgesetz bestimmt die besondere gesundheitliche 
Betreuung der arbeitenden Jugendlichen. 

Vorbeugen ist besser Die CDU in Rheinland-Pfalz hat der vorbeugenden Gesundheitspflege 
besondere Sorgfalt gewidmet. So wurde die gesundheitliche Erziehung, 
Bildung und Aufklärung mit finanzieller Hilfe des Landes erheblich 
ausgebaut. 



Gesundheitspflege 
in der Schule 

Der Ausbau von Sport- und Spielplätzen, Schwimmbädern und Turn­
hallen wurde bevorzugt gefördert. 

Erholungsgebiete wurden erschlossen und der am meisten gesundheits­
gefährdeten Bevölkerung der Großstädte zugänglich gemacht. Einen 
besonderen Platz nehmen dabei die Naturschutzparks in Cler Pfalz und 
in der Eifel ein . 

Die Schulgesundheitspflege auf den verschiedensten Gebieten nimmt 
einen besonderen Platz im Rahmen der Jugendbetreuung ein. Mehrere 
hundert Ärzte überwachen die Gesundheit der Schuljugend. 

Jährlich werden die Schulkinder der ersten, vierten und achten Schul­
klasse untersucht. Bei allen Schülern und Schülerinnen wird jährlich ein­
mal eine Zahnuntersuchung vorgenommen. Fast drei Millionen Schüler 
und Schülerinnen wurden bisher auf Zahnschäden untersucht und soweit 
erforderlich, einer Behandlung zugeführt. Für diesen Zweck sind bis 
jetzt 2,5 Mio DM aufgewendet worden. 

Als Erfolg ist festzustellen, daß bei der Aufnahme in die Schule 75 °/o 

aller Schulkinder zahnbehandlungsbedürftig waren, bei der Entlassung 
jedoch nur noch 25 °/o. 

1962 wurde der Schulzahntag eingeführt, an dem noch einmal beson­
ders auf die Notwendigkeit der Zahnpf1ege und Beseitigung der Zahn­
schäden hingewiesen wird. Vorgesehen ist die Ausdehnung der Schul­
zahnpf1ege auch auf die Kindergärten und vor allem die kieferortho­
pädische Behandlung im Rahmen der Schulzahnpf1ege. 

Die CDU fördert besonders den Bau von Schulturnhallen, damit in einem 
ordnungsgemäßen Turnunterricht den zunehmenden Haltungsschäden 
der Jugendlichen vorgebeugt werden kann. 

Abwässerbeseitigung Das Landeswassergesetz hat die Grundlage für die Verhütung von mög­
lichen Seuchenquellen der Bäche und Flußläufe geschaffen. In der Fülle 
der Ausführungsbestimmungen dieses Gesetzes wird vor allem die 
Abwässerbeseitigung der Städte und Gemeinden vom lande groß­
zügig finanziell bezuschußt. 
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Bekämpfung der Tuberkulose In der Bekämpfung der Tuberkulose sind fü r die Tbc-Fürsorgestellen 
der Gesundheitsämter die besten technischen und personellen Voraus­
setzungen geschaffen worden . Daneben erfassen zwei moderne Schirm­
bildwagen mehr als 350000 Personen, die sich freiwillig diese r Gesund­
heitskontrolle unterziehen. 

Zur Vorbeugung gegen die Tuberkulose werden auf allen geburtshilf­
lichen Abteilungen im lande Rheinland-Pfalz kostenlose Schutzimpfun­
gen gegen Tbc vorgenommen; sie betrugen 1962 18 000. 

Daneben wurde gleichzeitig die Rindertuberkulose erfolgreich ausge­
rottet. Fast 80 Mio DM an öffentlichen Mitteln wurden für die Umstel­
lung auf Tbc-freien Rindviehbestand ausgegeben . Seit über sechs Jahren 
wird in den Molkereien des Landes nu r Tbc-freie Trinkmilch abgegeben. 
Der Erfolg ist ein Rückgang de r Tuberkulose in Rheinland-Pfalz um 
mehr als 50 D/o. 

Schutz vor Kinderlähmung Neben der Bekämpfung der Tuberkulose stand der Kampf gegen die 
Kinderlähmung an erster Stelle. Durch die Schluckimpfung und die vor­
ausgegangenen Impfmaßnahmen wurden mehr als 1,5 Mio Einwohner 
des Landes erfaßt. Der Erfolg ist offensichtlich: 

Senkung der 
Säuglingssterblichkeit 

Während 1961 noch 248 Personen erkrankten und davon 15 starben, 
wa ren 1962 bei 14 Erkrankungen - davon 9 vor der Impfung - keine 
Todesfälle mehr an Polio zu beklagen. 

Auchd ie 150000 Mehrfachimpfungen gegen Diphtherie, Scharlach usw. 
der letzten Jahre wirkten sich auf die Gesamtsituation der Seuchen 
erfreulich positiv aus. 

Die neugebaute Landeshebammenschule wurde zum Zentrum der Aus­
und Fortbildung der Hebammen des Landes. In mehr als 9000 Bera­
tungsterminen wurden Mütter und Säuglinge kostenlos ärztlich betreut. 

Zur Aufnahme der besonders gefährdeten Frühgeburten wurden mit 
Landesmitteln 11 Zentralen eingerichtet. Diese werden laufend durch 
das Land unterstützt. Auch hier ein überzeugender Erfolg: 
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Die Säuglingssterblichkeit, die 1945 zeitweise mehr als 15 O/o betrug, 
wurde auf 3,2 O/o gesenkt, über 

6 000 Frühgeburten konnten bisher in den obengenannten Zentralen 
behandelt werden. 

80 Mio DM Zuschüsse Die besondere Sorge aller gesundheitspolitischen Maßnahmen der CDU 
für Krankenhäuser gilt den Krankenhäusern. Der systematische Aufbau nach dem Zusam­

menbruch 1945 ergibt als sichtbaren Erfolg: 

36 O/o Bettenvermehrung in Krankenhäusern. 

Im Bezirk Pfalz allein beträgt die Zunahme der Betten 63 Ofo. 

Seit 1950 wurden zahlreiche Krankenhausneubauten errichtet, aber noch 
mehr vorhandene Krankenanstalten modernisiert. Zur Zeit sind 7 Neu­
bauten, 25 große weitere Baumaßnahmen im Gange, und für das Jahr 
1963 sind weitere 10 Neubauten und 19 größere Erweiterungs- und 
Modernisierungsmaßnahmen im Haushaltsplan des Landes vorgesehen. 
Nach Abschluß dieser Maßnahmen ist das Bettendefizit praktisch be­
seitigt. An verlorenen Zuschüssen für Krankenhäuser zahlte das Land 
Rheinland-Pfalz fast 80 Mio DM. 

Krankenpflegeschulen Die CDU widmete den Krankenpflegeschulen besondere Aufmerksam­
keit. Neben Ausbildungsbeihilfen für Krankenpflegeschüler und Vor­
schüler wurden Zuschüsse zur Errichtung der Schulen und Ergänzung 
des Unterrichtsmaterials jährlich in großzügiger Weise gewährt. Für 
1963 sind dafür 0,75 Mio DM vorgesehen. 

Neu- und Ausbau Um den forschungs-Aufgaben der Universitätsklinik in Mainz Rechnung 
der Universitätsklinik zu tragen, waren umfassende Sondermaßnahmen für den Neu- und 

Ausbau der Klinik erforderlich. Die eingeleiteten Maßnahmen werden 
planmäßig fortgesetzt und haben zur Hebung des Rufes und des An­
sehens der Kliniken unserer Landesuniversität erheblich beigetragen. 
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Erfolgreiche 
CDU-Gesundheitspolitik 

Die vorbildlichen Leistungen der CDU ergeben eine eindrucksvolle 
Bilanz bereits erzielter Erfolge. Sie sind lebendiger Ausdruck eines 
lebensnahen, gesundheitspolitischen Denkens und Handelns. Auch in 
Zukunft wird sich die CDU bemühen, durch eine konsequente Gesund­
heitspolitik in Verbindung mit der Wirtschafts- und Sozialpolitik alle 
gesundheitlichen Gefahren von der Bevölkerung abzuwenden. 
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Kulturpolitik 

Die Länder besitzen auf dem Sektor Kulturpolitik Eigenständigkeit. 
Dieser Kulturhoheit hat sich in ganz besonderem Maße das Land Rhein­
land-Pfalz würdig erwiesen. Die CDU wird der Kulturpolitik, der vor­
nehmsten Aufgabe der Länder, immer eine besondere Pflege ange­
deihen lassen. 

Die CDU-Landesregierung in Rheinland-Pfalz hat in den letzten Jahren 
auf dem Gebiete des Schulwesens, der Förderung von Wissenschaft und 
Forschung, der Jugendpflege, der Erwachsenenbildung und Unterstüt­
zung des Sports, insbesondere des Schulsports, zukunftsweisende Pläne 
entwickelt und zum Teil bereits verwirklicht. 

Die CDU bekennt sich zu einer Kulturpolitik aus christlicher Verantwor­
tung. Ausgangspunkt einer solchen Kulturpolitik ist das jedem Staats­
bürger in Art. 1 des Grundgesetzes gewährte Grundrecht, nach welchem 
die Würde des Menschen unantastbar und sie zu achten und zu schützen 
Verpflichtung aller staatlichen Gewalt ist. 

Elternrecht Allein die CDU hat in der Verfassunggebenden Landesversammlung 
das Elternrecht vertreten. 

finanzielle Leistung 
des Landes 

Die Bevölkerung von Rheinland-Pfalz hat die Schulartikel in geson­
derter Abstimmung angenommen. Nach unserer Landesverfassung 
haben die Eltern das Recht, die Christliche Gemeinschaftsschule oder 
die Bekenntnisschule für ihre Kinder zu wählen. Damit ist der Freiheit 
der Eltern mustergültig Rechnung getragen. Die CDU ist die einzige 
Partei in Rheinland-Pfalz, die sich gegen die staatlich bestimmte Form 
der Schule wendet. Ohne die CDU würde es in Rheinland-Pfalz nicht 
möglich sein, das Elternrecht praktisch wirksam werden zu lassen. 

Der umfassende Bereich der kulturellen Aufgaben des Landes bringt 
es mit sich, daß der Kultushaushalt der bei weitem umfangreichste 
Einzelplan des rheinland-pfälzischen Haushaltsplans ist. Während b,ei 



Beginn der Legislaturperiode 1959 das Haushaltsvolumen noch 224,6 
Mio DM betrug, ist es im Haushalt 1963 auf 376,3 Mio DM gestiegen. 
Das bedeutet eine Zunahme des Kultusetats um 67,8 °/o. 

Ein überblick über die Entwicklung dieses Einzelplans zeigt die Ziel­
strebigkeit der Landesregierung auch in der Kulturpolitik: 

Haushalt Haushalt Zunahme 
1959 1963 

Mio DM Mio DM Mio DM v. H. 

Wissenschaft 24,0 53,9 29,9 125,7 
Lehrerbildung 2,4 4,8 2,4 100,0 
Erziehung 153,1 240,1 87,0 57,0 
Kunst und Volksbildung 7,0 13,7 6,7 96,0 

Die SPD führt sich neuerdings in Rheinland-Pfalz als Kulturpionier auf, 
und zwar in Form von nie zu realisierenden Wahlschlagern . Sie sieht in 
der quantitativen Vermehrung von Bildungseinrichtungen das alleinige 
Heilmittel, ohne ihre Forderungen sachlich zu begründen. So fordert 
die SPD für Rheinland-Pfalz frischfröhlich die Errichtung einer Tech­
nischen Hochschule, deren Herstellungskosten fast 50 °/o des rheinlond­
pfälzischen Haushaltsetats ausmachen würden. 

Das Menschenbild der SPD ist konstruiert aus isoliert materiellen Vor­
stellungen. Die CDU dagegen verbindet mit dem materiellen Ausbau 
des Bildungswesens immer einen klaren vom christlichen Menschenbild 
bestimmten Bildungsplan. 

Volksschulen Die ländliche Struktur des Landes Rheinland-Pfalz bedingt, daß rund 
ein Drittel aller Volksschulen unseres Landes einklassige Schulen sind . 
Diese einklassigen Schulen werden von 37866 Kindern besucht. 

Die Gesamtschülerzahl an Volksschulen betrug 1962 392022. Das be­
deutet, daß nur 9,8 °/o aller Schüler einklassige Schulen besuchen. Also 
91,2 D/o besuchen mehrklassige Schulen. 
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Die CDU unseres Landes hat sich immer zu einer „Schulpolitik nach 
vorn" bekannt. Nicht nur der äußeren Gestaltung {Schulhausneubau), 
sondern auch der Entwicklung im Innern hat sie besondere Aufmerk­
samkeit geschenkt. Bereits 1958/ 59 wurden Schulversuche mit dem 
9. Schuljahr unternommen und bis heute fortgesetzt. Diese Versuche 
haben folgende Ergebnisse gebracht: 

1. das 9. Schuljahr ist keine zeitliche Verlängerung der Volksschule, 

2. das 9. Schuljahr ist auch nicht ein bloßer Zusatz zur Volksschule zum 
Zwecke zusätzlicher Erledigung von Aufgaben, die in der achtjähri­
gen Volksschule noch gar nicht berücksichtigt wurden, 

3. das 9. Schuljahr ist vielmehr zu sehen als eine organische Weiter­
führung der Volksschule im Sinne einer Volksschuloberstufenreform; 
als ein Weg, der bis zu der für die Schulentlassung geeigneten 
Reifung führt. Die unterrichtlichen Schwerpunkte der Arbeit des 
9. Schuljahres wurden nach den Versuchen bestätigt als 

eine Erweiterung des Weltbildes 

eine Sicherung der Leistung 

eine Hinleitung in wahlfreien Arbeitsgemeinschaften und im Werken 
zu neigungsgemäßer Arbeit und zur kritischen Befähigung und zum 
betrachtenden Denken. 

Die Einführung eines 9. Schuljahres bedeutet allerdings, daß 

1. die entsprechenden Klassenräume vorhanden sind, 

2. ausreichend Lehrkräfte zur Verfügung stehen, 

3. das 9. Schuljahr kein einfach angehängtes Schuljahr ist, sondern 
das 9. Schuljahr sollte das Abschlußjahr einer Volksschuloberstufe 
sein, die mit Rücksicht auf ihr Wirkungs- und Bildungsziel, so wie es 
uns in der Verfassung und im Volksschulgesetz in unserem lande für 
die Volksschule aufgegeben ist, im Gesamten einer Umgestaltung 
bedarf. 
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Ausdehnung der Versuche In Schulversuchen für die Landschuloberstufe, die 1962 eingeführt 
auf das 7. und 8. Schuljahr wurde, war zu prüfen : 

1. Empfiehlt es sich, auf dem lande auch schon das 7. und 8. Schuljahr 
zusammenzulegen? 

2. Empfiehlt es sich, das jetzt schon ohne das zur Zeit nicht realisierbare 
9. Schuljahr zu tun? 

3. In welcher Form sollen etwa solche Zusammenführungen geschehen? 

Bei diesen Versuchen hat das Kultusministerium folgende Richtpunkte 
aufgestellt: 

1. Jede schematische Zusammenlegung wird abgelehnt. 

2. Die Übertragung städtischer Verhältnisse auf das Landschulwesen ist 
abzulehnen (Zentralschule) . 

3. Die eigenständige Landschule in der Gemeinde mit 1. bis 6. Schuljahr 
ist zu erhalten und die Zusammenführung von 7. und 8. Schuljahren 
in dorfnahen Heimatschulen auf ihre erzieherische, bildende und 
wissensmäßige Leistungsfähigkeit zu unte rsuchen. In dieser Orga­
nisationsform ist ein besserer Unterricht in den Naturwissenschaften 
und in der pol itisch-geschichtlichen Bildung zu versuchen. 

4. Auf diese Weise sollen auch Wege angebahnt werden, zu einer 
besseren Mädchenbildung auf dem lande, die für dringend not­
wendig gehalten wird, zu kommen . 

Wo Geschlechtertrennung möglich ist, soll sie eingerichtet werden. 

Wo aber Koedukation nicht vermeidbar ist, da sollen die Jungen 
und Mädchen einen möglichst großen Teil des Unterrichts getrennt 
sein . 

5. Es ist zur Pflicht gemacht, Schulversuche nur dann einzurichten, wenn 

die bisherige Schulart in Achtung vor dem Elternrecht erhalten bleibt. 
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6. Die Aufsichtsstellen sind angewiesen, vor Errichtung von Schulver­

suchsklassen eine eingehende Erörterung aller entstehenden Fragen 

mit der Elternschaft, der Geistlichkeit und den Gemeindevertretern 

durchzuführen. 

7. Für jeden Schulversuch ist die Entscheidung des Ministeriums für 

Unterricht und Kultus vorbehalten . 

Insgesamt wurden 39 Klassen in 21 Schularten eingerichtet. Die Gesamt­

schülerzahl der 39 Klassen beträgt l 270; das ergibt einen Klassen­

durchschnitt von 33 Schülern. 

Noch kein Ergebnis Ein Urteil über die Erfolge abzugeben und pädagogische Werturteile 

zu fällen, wäre verfrüht. Es ist eben erst mit der Einsichtnahme in die 
Klassen begonnen. Wir sehen diese Schulversuche als eine sehr ernste 

Angelegenheit an, gerade weil es hier doch um einen sehr wesentlichen 

und weitgehenden Einschnitt in die in unserem lande doch etwa 

70 D/o umfassende fest in Tradition stehende wenig gegliederte Land­

schule geht. 

Pädagogische Risiken Ohne Zweifel liegen in den Schulversuchen eine Reihe von Risiken. 

Pädagogische insofern, weil mit jedem Schulversuch pädagogisches 

Neuland betreten wird . Deshalb muß ständig geprüft werden, ob dem 

Anspruch des Kindes auf ein stetiges Fortschreiten seiner persönlichen 

Entwicklung und seiner Ausbildung Rechnung getragen ist. Weil die 

Landschule ihrer erzieherischen Aufgabe mit bestem Erfolg gedient hat, 

werden wir in diesen Schulversuchen prüfen, ob und inwieweit die 

Lockerung der personalen Bindung tragbar und verantwortbar und 

notwendig ist. 

Daher lehnt die CDU die Übertragung städtischer Verhältnisse auf die 
Landschule ab. Sie will vielmehr für die Landschule eine neue Form 
suchen in Zusammenführung natürlicher Gegebenheiten im heimatlich 
verbundenen Raum. 

Experimente um jeden Preis lehnt die CDU insbesondere im schulischen 
Bereich ab. Jede falsche Schulpolitik schadet unseren Kindern. Moder-
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nen Entwicklungen steht die CDU immer aufgeschlossen gegenüber und 
wird zielbewußte Entscheidungen fällen, wenn sie von dem lande her 
erforderlich sind. 

Schulhausbau und Die Zuschüsse für Volksschulen und Lehrerdienstwohnungen betrugen 
Lehrerdienstwohnungen von 1959 bis 1963 141 Mio DM, davon 100 Mio DM aus dem Sonder­

fond 11 Schulbau". 

Allein für 1963 sieht der Etat 69,6 Mio DM für den Schulbau vor. In den 
vergangenen vier Jahren sind so viele Schulen geschaffen worden, wie 
in den vorausgegangenen 140 Jahren insgesamt. Allein in den Jahren 
1959 bis einschließlich 1962 sind rd. 550 Bauvorhaben mit insgesamt 
4 300 Schulräumen gefördert worden. 

93 •/o ohne Schichtunterricht Diese Zahlen bedeuten, daß 93 °/o der Schulen in Rheinland-Pfalz ohne 

Schichtunterricht sind. 

Beseitigung des 
Lehrermangels 

Der Abbau der restlichen 7 °/o wird der CDU sicherlich in den nächsten 
Jahren gelingen. 

Der Bau von Turnhallen und Sportstätten für Schulen wurde mit 12,5 Mio 
DM aus Landesmitteln gefördert. 

Für Schullandheimaufenthalte stellte die Landesregierung in der Le­
gislaturperiode bis 1962 DM 610000,- zur Verfügung. 

Drei Aufgaben stehen im Mittelpunkt der Reformbemühungen auf dem 
Gebiete der Volksschule: 

die Gewinnung gut vorgebildeter Volksschullehrer in genügender 
Anzahl, 

die Befriedigung des Raum- und Sachbedarfs, 

die zeit- und lebensnahe Gestaltung des Unterrichts, der Erziehung und 
des Gemeinschaftslebens in der Volksschule in Stadt und Land. 

Zur Beseitigung des Lehrermangels hat die CDU folgendes Schwer­
punktprogramm ausgearbeitet und zu einem großen Teil bereits ver­
wirklicht: 
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Mittelschulen 

• 

Errichtung von Förderkursen in Speyer im Rahmen des zweiten Bil­

dungsweges - die Teilnehmer mit abgeschlossener Berufsausbildung 

werden hier zum Abitur geführt, um dem Lehrermangel abzuhelfen. 

Errichtung besonderer Oberstufenklassen an den Gymnasien - 1962 auf 

23 erhöht. Insgesamt besuchen 600 Schüler(innen) diese zum Lehrerberuf 

führenden Klassen - davon 230 mit Abschlußprüfung noch in diesem 

Frühjahr. 

Dank dieser beiden Institutionen werden rd. 300 junge Menschen 

zusätzlich die Pädagogischen Hochschulen besuchen können. 

Um das Studium attraktiv zu machen, hat die CDU die Pädagogischen 

Akademien in Pädagogische Hochschulen umgewandelt. 

Die Kapazität der PH in Kaiserslautern, Koblenz und Worms wurde 

erweitert, ein vollständiger Neubau ist in Landau gepfont, dazu eine 
Neuerrichtung in Neuwied. 

Erfolg: Anwachsen der Studentenzahl von 

1958 = 1 046 auf 

1962 = 1 902. 

In der Regierungserklärung im Jahre 1959 hat der Ministerpräsident die 

Vorlage eines Realschulgesetzes (Mittelschulgesetz) angekündigt. Bei 
seiner letzten Sitzung der Legislaturperiode hat der Landtag dieses 
Gesetz verabschiedet. 

Die Mittelschule hatte in unserem lande eine unterschiedliche Entwicklung 
in dem ehemaligen preußischen, hessischen und bayerischen Teil ge­

nommen. Mit diesem Gesetz ist eine einheitliche Ordnung für das ganze 

Land getroffen worden. 

Die Personalkosten werden wie bei der Volksschule vom Land getragen. 
Die Schulträger, Gemeinden, Gemeindeverbände, die kreisfreien Städte 

und Landkreise haben die Sachkosten zu tragen. Das Land gewährt 

für Baukosten Zuschüsse. Damit ist der Kranz der Schulgesetzgebung 

abgeschlossen. 
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Berufs-, Berufsfach- und 
Berufsaufbauschulen 

Die Realschulen werden insbesondere im ländlichen Bereich die vor­
handenen Begabungsreserven zu einer weiterbildenden Schule führen 
können. Die Möglichkeit für besonders begabte Absolventen der Real­
schulen, das Gymnasium zu besuchen, ist gesichert und damit eine 
gleichzeitige Chance für die Kinder auf dem lande geöffnet. 

Damit hat jedes begabte Kind in unserem lande folgende Möglich­
keiten, eine weiterbildende Schule zu besuchen: 

Nach Abschluß des 4. oder 5. Volksschuljahres das Gymnasium oder 
die Realschule, 

nach Abschluß des 7. oder 8. Volksschuljahres das Aufbaugymnasium, 
nach Abschluß des 10. Schuljahres in der Realschule das Gymnasium. 
Das Kultusministerium wird noch zu prüfen haben, ob überdurchschnitt­
lich begabte Realschüler bereits schon vor Abschluß des 10. Schuljahres 
zum Gymnasium überwechseln können. 

Die Erfolge einer systematischen Schulpolitik werden durch die ständig 
steigende Zahl an Realschulen und Schülern bewiesen: 

1958 = 33 Realschulen mit 8146 Schülern 
1960 = 38 Realschulen mit 9577 Schülern 
1962 = 47 Realschulen mit 11 361 Schülern 
1963 werden zwei weitere Schulen neu gebaut. 

Das neue Berufschulgesetz hat neben der Klärung wichtiger schul­
organisatorischer Fragen eine beachtliche Erhöhung der Leistungen für 
die kommunalen Berufs-, Berufsfach- und Berufsaufbauschulen ge­
bracht. 

Die Zuschüsse aus Landesmitteln stiegen von 

6,45 Mio DM im Jahre 1958 auf 
8,72 Mio DM im Jahre 1962. 

Das bedeutet eine Steigerung um rd. 35 O/o. 

Der Erweiterung des zweiten Bildungsweges dient die Einführung der 
Berufsaufbauschulen, die zur Fachschulreife führen. Dieser neue Schul­
zweig wird zur Zeit an 23 Anstalten von 2136 Schülern besucht. 1963 ist 
die Errichtung von drei weiteren Berufsaufbauschulen vorgesehen. 
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Höhere Schulen Mit Landesmitteln in Höhe von 53 Mio DM wurden in den Jahren 1959 
bis 1962 24 Neu- sowie 30 Erweiterungs- und Umbauten Höherer 
Schulen finanziert. Die Sexta besuchten 

Stolze Bilanz im Bereich 
der Schulpolitik 

Ausbau der Universität 

1956 = 6179Schüler 
1962 = 10100 Schüler. 
12,5 O/o aller Schüler in Rheinland-Pfalz besuchen ein Gymnasium. Die 
Zahl der Abiturienten stieg von 
1958 = 4900 auf 
1962 = 7300. 

Erst durch das Land Rheinland-Pfalz wurde das linksrheinische Gebiet, 
das immer Stiefkind sowohl bei Preußen wie auch bei Bayern war, 
schulpolitisch aufgeschlossen. Die SPD hat jeden Etat für das Kultus­
ministerium abgelehnt, sie hat immer Nein gesagt zu dieser Entwick­
lung. Die CDU garantiert auch weiterhin eine Schulpolitik nach vorn für 
unser Land. 

Die Jahre 1959 bis 1963 sind gekennzeichnet durch den verstärkten Aus­
bau unserer Landesuniversität und des Auslands- und Dolmetscher­
instituts in Germersheim. 

Die Zahl der Lehrstühle (Ord inariate und Extraord inariate) an der Uni-
versität Mainz betrug 1959 125, 1963 = 160. 

Damit sind bereits im zweiten Jahr nach Veröffentlichung der Empfeh­
lungen des Wissenschaftsrates (und vier Jahre sind vorgesehen) 90 °/o 

der vom Wissenschaftsrat für unsere Landesuniversität empfohlenen 
Lehrstühle errichtet. Die Zahl der wissenschaftlichen Assistenten hat sich 
im gleichen Zeitraum von 340 auf 621 erhöht, also nahezu verdoppelt. 
Die Leistungen der CDU-Landesregierung spiegeln sicn am deutlichsten 
in den Etatzahlen wieder : 

Die Aufwendungen für die Universität einschließlich der Kliniken und 
des Auslands- und Dolmetscherinstituts im ordenflichen Haushalt sind 
in der Zeit von 1951 bis 1963 von 7 Mio DM jährlich auf 44 Mio DM 
gestiegen. 
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• 

Ein überblick über die Studentenzahlen ergibt folgende positive Bilanz: 

1959 = 5 669 Studenten 
1963 = 7 522 Studenten. 

Die Zahl der Besucher des Auslands- und Dolmetscnerinstituts betrug: 

1949/ 50 = 250 
1962 = 800. 

Studienbeihilfen - Für die Studienförderung - Landesanteil für das Honnefer Modell, 
Entwicklungshilfen Stipendien für besonders Begabte und Ausländerstipendien - wurden 

1959 = 500000 DM 
1963 = 1,4 Mio DM ausgegeben . 

Erwachsenenbildung Das Erwachsenenbildungswesen hat sich in Rheinland-Pfalz im laufe 
der letzten vier Jahre kräftig entwickelt. Vorträge, Kurse, Seminare und 
Arbeitsgemeinschaften werden im ganzen Land veranstaltet und 
erreichen die gesamte interessierte Bevölkerung. Die Mittel im Landes­
haushalt zur Förderung des Erwachsenenbildungswesens haben sich von 

Theater und Musikpflege 

0,63 Mio DM im Jahre 1956 auf 
1,4 Mio DM im Jahre 1962 erhöht. 

Unser Land steht damit in seinen Bemühungen um eine zeitgerechte 
Erwachsenenbildung an dritter Stelle in der Bundesrepublik. 

Auch die rheinland-pfälzischen Volksbüchereien haben durch die ver­
stärkte Förderung des Landes einen steilen Aufstieg genommen. Die 
Zahl der Volksbüchereien betrug 1956 = 870 und ist auf 1100 Büche­
reien im Jahre 1962 gestiegen. 

Die Ausgaben der CDU-Landesregierung für die bildenden Künste 
betrugen 

1958 = 2,6 Mio DM 
1962 = 4,5 Mio DM. 
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Naturschutzparks Die Bemühungen der CDU um den Ausbau von Naturschutzparks 
richten sich an dem Gedanken aus, weiträumige landschaftlich hervor­
ragende Gebiete für die Bevölkerung als Erholungsgebiete zu erhalten . 
Rd . 25 O/o der Gesamtfläche unseres Landes bestehen aus solchen 
Anlagen. 

Großzügige Förderung 

des Sports 
Ziel der CDU-Bemühungen um eine gesunde sportliche Entwfcklung sind 
nicht staatlich geförderte und produzierte Rekordleistungen, sondern 
Gesundheit und Leistungskraft für alle. 

Die Landesregierung Rheinland-Pfalz förderte 1m Jahre 1961 mit rd. 

7 Mio DM an Zuschüssen 
73 Turnhallen, 
14 Sportplätze, 
7 Freischwimmbäder, 
1 Hallenbad, 
1 Reithalle, 
2 Bootshallen, 

47 Kinderspielplätze 
und eine Vielzahl kleinerer Maßnahmen der Sportvereine des Landes. 

Im Jahre 1962 förderte die Landesregierung mit 9,3 Mio DM 

53 Turnhallen, 
34 Sportplätze, 
17 Freischwimmbäder, 
2 Hallenbäder, 
6 Reithallen, 
1 Bootshalle, 

85 Kinderspielplätze 

und wiederum eine Vielzahl kleinerer Vorhaben der Sportvereine. 

Zu diesen Beträgen traten in den Jahren 1961 und 1962 jeweils mehr 
als 1 Mio DM Zuschüsse aus Bundesmitteln zur Förderung der Maß­
nahmen im „Goldenen Plan", der eine Behebung des Mangels an Sport­
und Spielstätten aller Art im Rahmen eines 15-Jahres-Planes vorsieht. 
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Bewährt in der Leistung -
zielbewußt in der Planung 

Nach dem Wunschbild des Memorandums zum „Goldenen Plan" soll 
das Land Rheinland-Pfalz für die Dauer von 15 Jahren jährlich 
11 Mio DM zur Verfügung stellen . Schon 1963 wird Rheinland-Pfalz 
diese Summe erreichen und sogar überschreiten . 

Der Haushalt des Landes sieht für 1963 eine Gesamtsumme an Zuschüs­
sen für Maßnahmen des „Goldenen Planes" in Höhe von rd. 11,4 Mio 
DM vor, ein Beweis dafür, daß seitens der Landesregierung und des 
Landtages Verständnis und Aufgeschlossenheit für die Bedeutung des 
Sports vorhanden ist. 

Man darf überzeugt sein, daß im lande Rheinland-Pfalz auf dem Ge­
biete des übungsstättenbaues alles getan wird, was aus der Sicht einer 
baldigen Anhebung des Gesundheitszustandes unserer Jugend und 
unseres Volkes dringend notwendig erscheint. 

Alles in allem zeigen die bisherigen Ergebnisse eine zielbewußte, 
zukunftsweisende Kulturpolitik der CDU. 

Die CDU hat die Schwerpunkte auf die Universität und das allgemein­
bildende Schulwesen gelegt. Dies sind Schwerpunkte, um die sich alle 
unsere Bestrebungen für Erziehung, Ausbildung und Weiterbildung 
unserer Jugend gruppieren. 

Auf diesem Wege wird die CDU die Volksschule zu einer unserer Zeit 
gerechtwerdenden Bildungseinrichtung umwandeln. 

Sie wird die Schulraumnot beseitigen. 

Sie wird durch Förderung des Schulsports die Gesundheit unserer 
Jugend verbessern. 

Sie wird ausreichende Mittel für Turn- und Schwimmhallen bereitstellen. 

Sie wird die Fachschulen, Realschulen, die höheren Schulen und die 
Hochschulen in einem Maße ausbauen, das die Ausbildung qualifizier­
ter Fachkräfte in genügender Anzahl ermöglicht. 

Sie wird darüber hinaus die Lehrpläne so gestalten, daß die jungen 
Menschen unsere Bildungseinrichtungen nicht nur als hervorragende 
Fachkräfte, sondern vor allem auch als gebildete Menschen verlassen. 
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